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Tippgeber-Programm 

Sie sind von snapADDY begeistert und haben ein großes Netzwerk? Dann profitieren Sie jetzt 

von Ihren Kontakten, indem Sie Teil des snapADDY-Tippgeber-Programms werden und Ihr 

Lieblingstool weiterempfehlen. 

 

 

Die Vorteile 

• Sie erhalten 20% Provision auf den Nettobetrag im ersten Jahr und in jedem weiteren 

10%. 

• Einfacher Empfehlungsprozess - Sie empfehlen, wir beraten und verkaufen. 

• Automatisiertes Erfolgs-Reporting – wir informieren Sie umgehend, wenn einer Ihrer 

vermittelten Kontakte erfolgreich snapADDY-Kunde wurde. 

 

So geht´s 

• Kontaktformular ausfüllen und Ihre Empfehlungen übergeben - wir hinterlegen Ihre 

Daten und sorgen so für eine einwandfreie Zurechnung Ihrer Empfehlungen. 

• Wir kontaktieren Ihre Empfehlungen innerhalb weniger Tage und beraten ausführlich. 

 

Ihre Prämie 

Sie erhalten für jeden erfolgreichen Abschluss eine Provision in Höhe von 20% (netto) und für die 

Verlängerung des Vertrages 10% auf den gesamten Nettobetrag.  

 

 

  

 

 

Melden Sie sich jetzt für das Tippgeber-Programm an 

 

Firmenname x 

Ansprechpartner (Name, Vorname) x 

Anschrift (Straße, Hausnummer, ggf. Postfach, PLZ, Ort, Land)   

UST-ID 

Telefonnummer                                                           E-Mail-Adresse x 

X= Pflichtfelder  

Abschluss 

Einmalig 20% Provision 

des Nettobetrages 

 

 

Verlängerung 

Für jedes weitere 

Jahr 10% Provision 

des Nettobetrages 
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Tippgeber-Programm 

Folgende Angaben zu Ihrem Empfohlenen Kontakt/Tipp benötigen wir 

• Firmierung/Name des empfohlenen Kontakts 

• Name des Ansprechpartners vor Ort 

• Telefonnummer 

• E-Mail-Adresse 

Bitte tragen Sie die Daten in diesem Formular ein: https://www.snapaddy.com/tippgeber. 

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch einen Referral-Link, den Sie für ihren Newsletter oder 

Ihren Social Media-Auftritt verwenden können. Wenn sich Ihre Kontakte darüber einen 

Testaccount erstellen, werden Sie ihnen automatisch angerechnet. Sie können ihn unter 

marketing@snapaddy.com beantragen. 

  

FAQ 

Wer kann snapADDY Tippgeber werden? 

Jeder kann Tippgeber werden! Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, in einem Software-Unternehmen oder 

als Consultant tätig sind. Wichtig ist uns nur, dass Sie sich für snapADDY begeistern und wir mit Ihren 

Empfehlungen erfolgreich zukünftige Kunden gewinnen können. 

 

Wen kann ich an snapADDY empfehlen? 

snapADDY ist eine vertriebsunterstützende Software zur Recherche und Direktübernahme von B2B-

Adressen in CRM- und ERP-Systeme. Der Prozess der Vorqualifizierung von Prospects und Leads wird 

dadurch stark verkürzt und effizienter. Es können Impressen gegrabbt, Ansprechpartner über 

Xing/LinkedIn gefunden und übernommen oder Email-Adressen herausgefunden werden. Auch einen 

Visitenkarten-Scanner mit einer direkten Übertragung in gängige CRM-Systeme bieten wir an. 

Ob wir die passende Lösung für Ihren Kontakt sind, klären wir in einem persönlichen Beratungsgespräch. 

 

Wie erhalten Sie Ihre Provision? 

Schicken Sie uns eine Rechnung mit dem Namen des Kunden und Ihrer Bankverbindung. Alle Provisionen 

verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir bitten dies bei Rechnungsstellung zu 

berücksichtigen. Senden Sie die Rechnung einfach an rechnungen@snapaddy.com. 

 

Wann erhalten Sie Ihre Provision? 

Wir benachrichtigen Sie umgehend, wenn einer Ihrer Kontakte snapADDY-Kunde geworden ist und 

freuen uns dann über weitere erfolgreiche Tipps von Ihnen. 

 

  

https://www.snapaddy.com/tippgeber
mailto:marketing@snapaddy.com
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AGB des snapADDY Tippgeber-Programms 

 

Dem Tippgeber wird pro Vertrag zwischen dem Kunden und der snapADDY GmbH, der erfolgreich und 

endgültig auf diesem Weg zustande gekommen ist, eine Geldprämie gewährt, wenn nachfolgende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Tippgeber-Programms beachtet wurden. 

 

1. Der Tippgeber ist nicht verpflichtet, für die snapADDY GmbH tätig zu werden. Es steht dem Tippgeber 

frei, zu entscheiden, ob, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang er als Tippgeber tätig wird. 

Der Tippgeber tritt weder als Arbeitnehmer, Handelsvertreter, Beauftragter noch Erfüllungsgehilfe 

der snapADDY GmbH auf. 

 

2. Der Tippgeber ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass in keinerlei Weise, insbesondere durch die 

Äußerung von Werturteilen oder Behauptungen, der Ruf, die Werbefähigkeit oder das Ansehen der 

snapADDY GmbH beeinträchtigt werden könnte. 

 

3. Maßgeblich für die Auszahlung der Prämie ist der erfolgreiche Vertragsabschluss zwischen dem 

Kunden und der snapADDY GmbH. Eine erfolgreiche Empfehlung liegt vor, wenn folgende allgemeine 

Prämienvoraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Der Neuvertrag wird nicht aufgrund eines dem 

Kunden gesetzlich eingeräumten Rechts widerrufen, der Vertragsschluss durch die snapADDY GmbH 

oder den Kunden nicht abgelehnt oder der Vertrag nicht innerhalb der Vertragsanbahnung gekündigt, 

storniert bzw. aus anderen Gründen beendet/aufgelöst, und der potenzielle Kunde wurde noch nicht 

vor Tippabgabe durch die snapADDY GmbH kontaktiert. Außerdem muss es sich um einen Neuvertrag 

handeln, welcher regelmäßig nicht vorliegt, wenn es sich um eine Vertragsverlängerung eines 

Bestandskunden im Rahmen bestehender Verträge handelt. 

 

4. Datenverarbeitungshinweis: Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Zusammenarbeit zwischen 

der snapADDY GmbH und dem Tippgeber ist dieser damit einverstanden, dass die snapADDY GmbH 

ihn auf Nachfrage gegenüber dem potenziellen Kunden als Tippgeber benennen kann. 

 

5. Die Höhe der Tipp-Provision richtet sich nach der Netto-Summe der ersten Rechnungstellung unter  

 Berücksichtigung eingeräumter Rabatte. Ein Provisionsanspruch auf Folgerechnungen besteht zu 

genannten Konditionen. 

 

6. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Vorschriften des internationalen Privatrechts im EGBGB 

und des UN-Kaufrechts. 

 

 

 


